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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zum Entwurf einer Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über die Höhe und die 

Entrichtung der Verwaltungsausgaben in Vergabenachprüfungsverfahren (Steiermärkische Vergabe-

Pauschalgebührenverordnung 2012) darf seitens der A9 - Kultur, Europa, Außenbeziehungen folgende 

Stellungnahme übermittelt werden. 

 

Inhaltlich gibt es keinerlei Bedenken zum Entwurf der Steiermärkischen Pauschalgebührenverordnung 

2012. Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, dass in den Erläuterungen sowie im Vorblatt jeweils 

unter Punkt 4 („Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union“) noch der Begriff 

„Gemeinschaftsrecht“ verwendet wird. Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde jedoch 

die Europäische Gemeinschaft durch die Europäische Union ersetzt, sodass die Begriffe „Unionsrecht“ 

oder „EU-Recht“ zu verwenden wären. Es wird daher eine terminologische Richtigstellung empfohlen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Mag. Patrick Schnabl 

(elektronisch gefertigt) 
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